
Sprachheilkindergarten
Hörgeschädigtengruppe

Georg-Böhm-Straße 18 • 21337 Lüneburg
Tel.: 04131-8536-0 • Fax: 04131-8536-46

www.st-bonifatius-lueneburg.de

Kontakt
Sprachheilkindergarten
St. Bonifatius
Bärbel Schnettker
Bereichsleiterin
Georg-Böhm-Straße 18
21337 Lüneburg

Tel.: 04131-8536-0
Fax: 04131-853646
schnettker@st-bonifatius-lueneburg.de
www.st-bonifatius-lueneburg.de

Unsere Außenstelle 
Claudia Adolph
Außenstellenleiterin
Heidfurt 5 d
21379 Neu Jürgenstorf

Tel.: 05850/ 971-878
Fax: 05850/ 971-879
adolph@st-bonifatius-lueneburg.de

Träger: Stiftung Katholische Kinder- u. Jugendhilfe im Bistum Hildesheim 
Moritzberger Weg 1 • 31139 Hildesheim • Tel.: 05121-938 0

Unser Einzugsgebiet erstreckt sich auf die Stadt und den Landkreis Lüneburg.
Die Einrichtung besteht aus drei Gruppen mit je acht Kindern im Haupthaus und zwei Gruppen in der Außen-
stelle. Im Haupthaus gibt es außerdem eine Hörgeschädigtengruppe.

In einem weiteren Einrichtungsteil bieten wir für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Hilfe in den unter-
schiedlichsten ambulanten und stationären Settings an.
Besuchen sie unsere Homepage: www.st-bonifatius-lueneburg.de
Erster Ansprechpartner der Heilpädagogischen Kinder- und Jugendhilfe ist Herr Joachim Else:
Tel.: 04131-853630, else@st-bonifatius-lueneburg.de

So finden Sie uns:
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Ansprechpartnerin im Gesundheitsamt Lüneburg: 
Frau Anke Slotos; Landkreis Lüneburg
Gesundheitsamt; Am Graalwall 4, 21335 Lüneburg 
Tel.: 04131 – 261482; Fax: 04131 - 261691
Email: anke.slotos@landkreis.lueneburg.de

Wer bezahlt die Maßnahme?
Die Kosten für die Betreuung im Sprachheilkinder-
garten werden im Rahmen der Eingliederungshilfe 
vom Land Niedersachsen in Zusammenarbeit mit 
den Krankenkassen übernommen. Von den Eltern 
wird ein Beitrag für die häusliche Ersparnis sowie 
Frühstücksgeld erhoben.

Wie lange dauert die Maßnahme?
Die Maßnahme ist auf ein Jahr befristet. Bei Verlän-
gerungsbedarf erfolgt eine Wiedervorstellung bei dem 
Fachberater für Hör- und Sprachgeschädigte.

Wer wird aufgenommen?
•	 Kinder mit einer erheblichen Sprach-, Sprech- 

oder Kommunikationsstörung, bei denen eine 
ambulante Sprachtherapie nicht ausreicht

•	 Die Aufnahme erfolgt in der Regel ab 4 Jahren, 
bei Kindern mit einer Hörschädigung schon ab 
3 Jahren

Machen Sie sich Sorgen, weil Ihr Kind nicht 
richtig sprechen kann und / oder eine Hör-
schädigung vorliegt? 

Ihr Kind…
•	 kann Wörter nicht richtig aussprechen
•	 kann sich nicht nach den Regeln der Grammatik 

äußern, verdreht zum Beispiel die Satzteile
•	 stottert oder spricht überhastet
•	 verfügt nur über einen geringen Wortschatz 

oder kennt die Bedeutung vieler Wörter nicht
•	 hat keine Freude am Sprechen und benutzt 

stattdessen Gesten
•	 hat eine Hörschädigung
•	 ist mit Hörgeräten und/ oder einem Chochlear-

Implantat versorgt und kann noch nicht gut 
sprechen 

Dann holen Sie sich den Rat von Fachleuten
Sprechen Sie mit Ihrem Kinderarzt, Hausarzt oder 
HNO-Arzt und machen Sie zusätzlich einen Termin 
bei der Sprachheilberatung des Gesundheitsamtes 
aus. Dieser Termin ist kostenlos.

Aufgaben des Gesundheitsamtes
Hier findet eine Vorstellung bei dem Fachberater im 
landesärztlichen Dienst für Menschen mit Hör- und 
Sprachstörungen des Niedersächsischen Landes-
amtes für Soziales, Jugend und Familie, statt. 
Wenn die Untersuchung ergibt, dass Ihr Kind in 
einem Sprachheilkindergarten gefördert werden 
sollte, erstellt der Fachberater ein Gutachten und das 
Verfahren zur Kostenübernahme wird eingeleitet.

Unsere Angebote :
•	 Einzeltherapie der Sprache und des Sprechens 

sowie Sprachförderung in der Gruppe
•	 Förderdiagnostik, Psychomotorik, Reiten, 

Wahrnehmungsförderung, Lernen und Spielen 
in kleinen Gruppen, Freispiel, Projekte, gemein-
same Mahlzeiten

•	 psychologische Begleitung nach Bedarf, Eltern-
abende, Hospitationen

Neben der Einzeltherapie orientieren sich alle thera-
peutischen Maßnahmen an dem Alltagsgeschehen 
der Kinder. 
In unserem Team arbeiten Sprachtherapeutinnen, 
eine Sprachheil- und Hörgeschädigtenpädagogin, 
ErzieherInnen, eine Krankengymnastin, eine Heilpä-
dagogin und eine Psychologin.
Auf Grundlage eines Förderplanes werden individu-
elle Ziele für jedes Kind erarbeitet. In allen päda-
gogischen und therapeutischen Angeboten stehen 
Sprachförderung, Sprachtherapie und Förderung 
im motorischen, sensorischen, kognitiven, sozialen, 
emotionalen und lebenspraktischen Bereich im 
Mittelpunkt.

Die Kinder werden Montag bis Freitag von 8.00 bis 
14.00 Uhr im Sprachheilkindergarten betreut. Unsere Ziele:

Unser Ziel ist es, die sprachspezifischen Fähigkeiten 
der Kinder aufzubauen, ihre sozialkommunikativen 
Handlungsfähigkeiten zu verbessern und in sämt-
lichen Bereichen ihrer Persönlichkeit zu stärken. 
Wir bieten in einem multiprofessionellen Team eine 
ganzheitliche Förderung in Kleingruppen mit jeweils 
8 Kindern.

Wir leisten:
•	 Intensive Therapie der Sprache, Abbau des 

Störungsbewusstseins und Stärkung des 
Selbstbewusstseins

•	 Ganzheitliche Förderung der Entwicklung des 
Kindes im sozial-emotionalen, kognitiven und 
motorischen Bereich

•	 Elternberatung im Umgang mit der Sprachent-
wicklungsstörung oder der Hörstörung


